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Schaft hat eine Gruppenversicherung für Sozialarbeiter
eingerichtet. In einem Rahmenvertrag sind die prinzipiellen

Versicherungsgrundsätze festgehalten. Darüber
hinaus hat aber jedes Heim die Möglichkeit, gemäss
seinen speziellen Gegebenheiten und entsprechend der
Bedürfnisse der Angestellten, Versicherungsbeiträge
und Leistungen vertraglich festzulegen. Die
Gruppenversicherung ist ein sehr elastisches System und kann
sicher als die differenzierteste Methode bezeichnet werden.

Es ist hier auch noch zu erwähnen, dass der Verein

Ehemaliger der Schule für Soziale Arbeit, Zürich,
eine Gruppenversicherung besitzt. Mitglieder des Vereins

haben damit die Möglichkeit, auch als Einzelne
zu den Vorzügen einer Gruppenversicherung zu gelangen.

Allerdings müssen hier die Versicherungsbeiträge
vom Versicherten allein getragen werden, wenn sich
nicht der Arbeitgeber gewinnen lässt, einen Teil der
Beiträge zu übernehmen.

Eine weitere Möglichkeit der Altersversicherung bietet
die Sparversicherung oder Sparkasse. Sie ist keine
eigentliche Versicherung mehr. Die Einlagen, die
meistens von Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu gleichen
Teilen bestritten werden, kommen bei Erreichung der
Altersgrenze als ganze Summe samt Zins zur Auszahlung.

Die Sparkasse eignet sich besondert dort, wo
nicht mit langjähriger Mitarbeit gerechnet wird. Der
Nachteil der Sparversicherung liegt darin, dass sie
nicht in einer lebenslänglichen Rente, sondern als
einmalige Sparsumme ausbezahlt wird.
Als weitere Arten der Altersversicherung sind noch der
Fürsorgefonds, der aus Mitteln des Heimes geäufnet
wird und im Bedarfsfalle zur Anwendung kommt,
sowie der Altersschutz in christlichen Gemeinschaften,
der innerhalb der Organisation die Sorge für die alten
Tage übernimmt, bekannt.

Die letzte Art der Altersversicherung besteht in der
Selbstvorsorge. Sie kann vom Einzelnen nach eigenem
Gutdünken gestaltet werden, erhält aber keinerlei
Unterstützung von Seiten der Arbeitgeber. Der Weg
zur Alterssicherung durch Selbstvorsorge steht jedermann

offen. Es bleibt nur die Frage, ob die finanziellen
Mittel vorhanden sind, um eine ausreichende Sicherung
aus eigener Kraft zu erlangen.

Die Diplomarbeit über die Alterssicherung der
Heimerzieher beruht auf einer schriftlichen Umfrage bei
allen privaten und gemeinnützigen Kinder- und
Erziehungsheimen im Kanton Zürich. Vierzig Antworten
sind zur Auswertung gekommen, und es hat sich
gezeigt, dass drei Heime einer staatlichen Pensionskasse
angeschlossen sind, vier eine Gruppenversicherung
besitzen, ein Heim eine Rentenversicherung eingerichtet
hat, in zehn Heimen eine Sparversicherung vorhanden
ist und in acht Heimen eine Versorgung innerhalb der
christlichen Gemeinschaft erfolgt. In drei Heimen ist
eine Gruppenversicherung in Vorbereitung, und noch
elf Heime kennen keine Alterssicherung.
Die Alterssicherung für Erzieher wird von den
Heimleitern fast ausnahmslos befürwortet, und viele haben
sich aktiv für eine Verbesserung eingesetzt. Aus Kreisen

der Heimleiter wird aber auch auf die Schwierigkeiten

hingewiesen, die mit der Alterssicherung der
Erzieher verbunden sind. Die Alterssicherung bedeutet

eine grosse zusätzliche finanzielle Belastung für das

Heim, die für einige Betriebe bis jetzt noch nicht tragbar

scheint. Betrachtet man aber den Prämienanteil
des Heimes als indirekten Lohn des Erziehers, sollte
selbst dem bescheidensten Heim die Einrichtung einer
Alterssicherung für Erzieher zugemutet werden können.

Der häufige Wechsel unter dem Personal wird an
einigen Orten als ein Hindernis für eine ausgebaute
Versicherung angegeben. Dazu lässt sich bemerken,
dass ein guter Altersschutz für den Mitarbeiter einen
Anreiz bilden kann, länger im Betrieb zu bleiben.
Allerdings konnten durch die Umfrage keine genauen
Angaben darüber erlangt werden, wieweit die
Alterssicherung, die ja nur einen Teil der Sozialleistungen
ausmacht, positive Auswirkungen auf die Dauer der
Anstellung hat.

Den Erziehern selbst ist eine Alterssicherung sehr
erwünscht. Sie betrachten aber die Arbeit selbst, das

heisst die Art der erzieherischen Aufgabe als
ausschlaggebend für das Anstellungsverhältnis, und aus
ihrem Kreis wird, soweit das aus den Besprechungen
hervorgegangen ist, nichts zu einer Einrichtung oder
Verbesserung der Alterssicherung unternommen. Vor
allem unter den jungen Mitarbeitern hat es sich gezeigt,
dass sie sich meist noch nie mit dem Vorsorgegedanken
für das Alter befasst haben. Für sie liegt das Alter
noch in weiter Ferne, die Arbeit selbst steht im Vordergrund.

Viele von ihnen haben ihre berufliche Laufbahn

erst begonnen, und die grösste Sorge gilt einer
Vertiefung des beruflichen Wissens und Könnens. Es

ist daher leicht verständlich, dass sie wenig Interesse
an Fragen der Altersvorsorge zeigen. Erst die älteren
Mitarbeiter, die der unabänderlichen Tatsache des

Alters näher gegenüberstehen, beschäftigen sich
vermehrt mit diesen Fragen. Doch im Zeitpunkt, da die
Vorsorge in die Wege geleitet werden sollte, sind leider

vom Erzieher wenig Anregungen und Forderungen
zu erwarten. Und doch sollten die Vorkehrungen zur
Altersvorsorge frühzeitig getroffen werden, denn der
Eintritt in eine Versicherungskasse ist nach dem 30.

Alters:ahr erheblich erschwert und erfordert mit jedem
Altersjahr grössere Nachzahlungen, die für Arbeitgeber

und Arbeitnehmer zu einer Belastung werden
können.

Die Passivität der Erzieher gegenüber der Alterssicherung,

zusammen mit der finanziellen Belastung, die sie

für das Heim bedeutet, wie auch der am Anfang
angeführte Grund mögen die Unterschiedlichkeit in der
Alterssicherung der Heimerzieher erklären. Nachdem
aber die Wichtigkeit und Dringlichkeit der Alterssicherung

für Heimerzieher bekannt ist, dürfen vereinte
Anstrengungen nicht gescheut werden, um den Ausbau

der Alterssicherung für Erzieher zu fördern.
S. Funk

Ein Gruss zum Abschied

Ende September ist Pfarrer G. A. Franche als Hausvater

der Zürcherischen Pflegeanstalt für geistesschwache

bildungsunfähige Kinder, Uster, zurückgetreten.
Damit ist eine wertvolle Kraft aus dem Kreis der
Hauseltern ausgeschieden, und wir wünschen Herrn
Pfarrer Francke noch viele erspriessliche Jahre im
Pensionsstande
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